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Während des Krieges, namentlich im Anfange desselben, ist die Zahl der Anträge auf 
Verleihung der Staatsangehörigkeit bedeutend gewachsen. Da die Nachsuchenden 
zumeist im Heeresdienst stehen, beauftragen sie dritte Personen, gewöhnlich ihre 
Angehörigen, den Antrag auf Verleihung der Staatsangehörigkeit bei der zuständigen 
Behörde zu stellen. Eine besonders eingehende Prüfung einer Vollmacht dieses Inhalts 
ist regelmäßig nicht erforderlich. Es ist schon an sich kaum anzunehmen, daß jemand 
ohne Wissen und Wollen dessen, für den er den Auftrag stellt, handeln sollte. 
Bei Stellung des Antrages sind außerdem so viele Angaben zu machen und so 
verschiedene Urkunden beizubringen, daß ein solcher Antrag regelmäßig nur von 
demjenigen zu erwarten ist, der im Einvernehmen mit dem Aufzunehmenden oder 
Einzubürgernden handelt. Etwaige Unsicherheiten auf seiten der Bevollmächtigten 
werden die Betreffende Behörde schon von selbst veranlassen, schriftliche, nötigenfalls 
beglaubigte Vollmachten zu verlangen. Immerhin ist die Nachprüfung einer behaupteten
Vollmacht nicht unbedingt notwendig. Sie ist nur zweckmäßig, um den Behörden im Falle
fehlender Vollmacht von vornherein nutzlose Arbeit zu ersparen. Nötig im Interesse der 
Gültigkeit des Verleihungsaktes ist die Prüfung der Vollmacht nicht;.denn da nach § 16 
Abs. 1 des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 22. Juli 1913*¹ die Aufnahme 
oder Einbürgerung erst wirksam mit der Aushändigung der von der höheren 
Verwaltungsbehörde hierüber ausgefertigten Urkunde wird, so kann der in der Urkunde 
Genannte, wenn er keine Vollmacht zur Antragsstellung erteilt hat, durch Verweigerung 
der Annahme der Urkunde die nicht gewünschte Verleihung verhindern.
Anders verhält es sich mit der Vollmacht zur Entgegennahme der Verleihungsurkunde.
Nicht selten erscheinen nämlich Personen, die für einen anderen den Aufnahme- oder 
Einbürgerungsantrag stellen, mit der Bitte, ihnen die Urkunde für ihren Vollmachtgeber 
auszuhändigen. Der Aushändigung an einen Bevollmächtigten steht an sich nichts im 
Wege (vergl. v. Keller-Trautmann, Kommentar zum Reichs- und Staatsangehörigkeits-
gesetz § 16 Anmerk. III 1b).
Sie ist, namentlich wenn der vollmachtgebende Antragsteller im Felde steht, sogar 
empfehlenswert, damit nicht die Urkunde, wenn sie durch Gefangennahme des 
Antragstellers oder auf sonstige Weise in Feindeshand fällt, zu mißbräuchlichen, z.B. 
Spionagezwecken, verwandt werden kann. Wird aber eine solche Bevollmächtigung zur 
Entgegennahme der Urkunde seitens eines Dritten behauptet, so ist eingehende 
Prüfung der Vollmacht unbedingt am Platze, weil bei fehlender Aushändigungsvollmacht
leicht Unzuträglichkeiten entstehen können. Man denke nur an den Fall, daß die Ehefrau 
eines Kriegsteilnehmers die Aufnahme oder Einbürgerung aus irgendwelchen 
persönlichen Gründen für sich oder ihre minderjährigen Kinder gegen oder jedenfalls 
ohne den Willen des Mannes begehrt. Zwar würde meines Erachtens weder der 
Ehemann noch die Ehefrau noch die gesetzlich von Ihm vertretenen Kinder die 
beantragte Staatsangehörigkeit erwerben. Der erstere nicht, weil ein für seine Person 
gültiger Antrag, der in jedem Falle notwendig ist (vergl. Die §§ 7,8 und 9 des Reichs- und 
Staatsangehörigkeitsgesetzes)*¹, nicht vorliegt; die Ehefrau nicht, weil sie zum 
selbständigen Antrage der Zustimmung des Ehemannes bedarf, und die unter väterlicher
Gewalt stehenden Kinder nicht, weil sie im Alter von unter 16 Jahren den Antrag des 
Vaters, bei Vollendung des 16. und Nichterreichung des 21. Lebensjahres seine 
Zustimmung zu dem von ihnen selbst zu stellenden Antrage beibringen müssen. 
Trotzdem erscheint es dringend geboten, die Vollmacht zur Aushändigung der 
Verleihungsurkunde einwandfrei festzustellen und damit einer mißbräuchlichen 
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Verwendung der immerhin formell gültigen Urkunde, die unabsehbare Folgen nach sich 
ziehen kann, vorzubeugen.
Die hier vertretene Ansicht, daß die Verleihung, wenn der Antrag des Ehemannes fehle, 
nur formell gültig sei, beruht auf der von Laband, Sendel, Rehm, Loening, Jellinek, 
Landgraf und v. Sarwen aufgestellten Lehre, daß die Verleihung ein zweiseitiges 
Rechtsgeschäft zwischen dem Antragsteller und dem Staate und dem einzelnen 
Antragsteller eine Willensübereinstimmung vorliegen müsse.
Dagegen halten die Verwaltungsrechtspraxis und ein Teil von Schriftstellern, z.B. Zorn, 
Mayer, Anschütz, Gartorius, v. Keller - Trautmann u. a. mehr grundsätzlich an der 
Auffassung fest, daß die Verleihung sich rechtlich als ein Verwaltungsakt in Ausübung 
der Staatshoheit darstelle. Die Vertreter dieses Standpunktes befürchten – bei den 
eingebürgerten Ausländern meines Dafürhaltens auch wohl nicht mit Unrecht –  aus der 
Zulassung nachträglicher Ungültigkeitserklärung von erfolgten Verleihungen eine 
Verwirrung aller nach der Verleihung begründeten Rechtsverhältnisse der Beteiligten 
und dritter Personen, insbesondere auf dem Gebiete des öffentlichen Familien- und 
Vermögensrechtes. In Durchführung dieses Gedankens kommen sie zu dem Ergebnis, 
daß es nach ordnungsmäßiger Aushändigung der Urkunde nicht mehr möglich sei, das 
Vorhandensein der tatsächlichen Voraussetzungen der Verleihung nachzuprüfen und auf
Grund solcher erneuter Prüfungen die Verleihung wieder rückgängig zu machen oder 
aufzuheben.
Es soll eine Verleihung selbst dann nicht ungültig sein, wenn etwa, entgegen der 
Vorschrift des Gesetzes, daß ein Antrag auf Verleihung gestellt sein muß, jemandem die 
Staatsangehörigkeit ohne oder gegen seinen Willen verliehen wäre. 
(Näheres über diese Streitfrage und die in Betracht kommende Literatur und 
Rechtsprechung vergl. v. Keller - Trautmann, Kommentar zum Reichs- und 
Staatsangehörigkeitsgesetz § 16 Anm. II.)
Aber auch wenn man diesem Standpunkte beitritt und die Staatsangehörigkeits-
verleihung als einen unanfechtbaren staatlichen Hoheitsakt betrachtet, ist damit die 
Notwendigkeit, die Vollmacht zur Entgegennahme der Urkunde einwandfrei 
festzustellen, keineswegs beseitigt. 
Im Gegenteil würde dann die Nachprüfung erst recht am Platze sein, 
denn es liegt nicht im Interesse des Gemeinwohls, daß dem Staate gleichgültige oder gar
widerwillige Bürger durch unvorsichtiges Verhalten der Verwaltungsbehörden zugeführt
werden. In diesem Zusammenhange drängt sich weiter die Frage auf, die gerade 
während der Dauer des Krieges von recht erheblicher praktischer Bedeutung ist: 
„Erwirbt jemand, wenn er die Aushändigung der Urkunde nicht mehr erlebt, etwa weil er 
vorher im Felde fällt, die beantragte Staatsangehörigkeit?“
Die Frage ist ohne weiteres zu verneinen, und zwar selbst dann, wenn die Urkunde 
bereits vollständig ausgefertigt und vollzogen ist; ja sogar dann, wenn ihr Inhalt – was 
einmal zur Verdeutlichung meiner Ansicht unterstellt werden mag – durch Erteilung 
einer Abschrift oder auf sonstigem Wege zur Kenntnis des Antragstellers gelangt ist.
Hieran muß unbedingt festgehalten werden, denn nach § 16 Abs. 1 des Reichs- und 
Staatsangehörigkeitsgesetzes*¹ wird die Verleihung erst wirksam mit dem Zeitpunkte 
der Aushändigung der Urkunde. Nach ausdrücklicher Gesetzesvorschrift muß also zu der 
Ausfertigung noch die Aushändigung hinzukommen, um die Verleihung rechtsgültig zu 
machen. Über den Begriff „Aushändigung“ gibt das Gesetz selbst keinen Aufschluß.
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Allgemein wird man darunter die Übergabe der Urkunde in den Besitz des Antragstellers
verstehen dürfen, die entweder unmittelbar seitens oder auf Veranlassung der 
zuständigen Behörde geschehen ist, damit das Schriftstück als Nachweis des darin 
beurkundeten Staatsangehörigkeitserwerbes diene (vergl. v. Keller – Trautmann § 16 
Anm. III 1 S. 218). Ob diese Besitzübergabe stattgefunden hat oder nicht, ist nach den 
allgemeinen Grundsätzen über die Infinuation obrigkeitlicher Verfügungen zu 
beurteilen. Sie kann daher statt an den Antragsteller selbst auch an dessen Angehörige, 
Dienstboten, soweit sie mit dem Antragsteller die Wohnung teilen, Privatsekretäre oder 
an eine ausdrücklich von ihm zur Empfangnahme ermächtigte Person erfolgen (vergl. v. 
Keller – Trautmann a. a. D. S. 218; Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 2. 
Aufl., Freiburg 1880, Bd. I, S.158 Anm. I und die daselbst über die würtembergische und 
preußische Praxis angegebenen Schriftnachweise). Ist aber derjenige, dem die 
Staatsangehörigkeit verliehen werden soll, zur Zeit der Ersatzbehändigung bereits 
gestorben, so kann die Verleihung nicht mehr vollzogen werden, 
denn auch die Ersatzempfangspersonen sind nicht mehr in der Lage, die Urkunde dem 
Besitz, der Verfügungsgewalt des Antragstellers zuzuführen.
Anderseits muß es als genügend angesehen werden, daß der Antragsteller den 
Zeitpunkt der Aushändigung der Urkunde an Ihn selbst oder auch nur an die 
Ersatzperson erlebt; nicht dagegen ist erforderlich, daß er tatsächlich Kenntnis von 
ihrem Inhalt nimmt.
Die Ausführungen des vorigen Absatzes hätten auch mit der Erwägung begründet 
werden können, daß es widersinnig sei, einem Toten die Staatsangehörigkeit zu 
verleihen. Wie aber, wenn der Antragsteller unter den gleichen Voraussetzungen Frau 
und minderjährige Kinder hinterläßt? Erwerben nicht wenigstens sie die 
Staatsangehörigkeit? Nach § 16 Abs. 2 des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes*¹ 
erstreckt sich die Aufnahme oder Einbürgerung zugleich auf die Ehefrau und die der 
gesetzlichen Vertretung des Aufgenommenen (Eingebürgerten) unterliegenden Kinder.
Es soll hier unterstellt werden, daß die Ehefrau und Kinder des verstorbenen 
Familienhauptes gemäß der Verordnung des Bundesrates vom 27. November 1913 (Zbl. 
S. 1201) in der Urkunde namentlich aufgeführt worden sind, und daß die so abgefaßte 
Urkunde an die Ehefrau nach dem Tode ihres Ehemannes ausgehändigt worden ist.
Wirkt die Aushändigung der Urkunde an die Ehefrau nicht wenigstens für sie und die 
nunmehr ihrer Vertretung unterstehenden Kinder? Folgende Erwägungen scheinen für 
die Bejahung dieser Frage zu sprechen:

1. Nach wie vor liegt ein Antrag des früheren Familienhauptes, nämlich des 
gefallenen Ehemannes, vor.

2. Die Aushändigung der Urkunde kann, wie bereits hervorgehoben, ersatzweise 
auch an die Ehefrau geschehen.

3. Die Ehefrau ist hier ausdrücklich in der Urkunde mit als Erwerberin der 
Staatsangehörigkeit genannt.

4. Die Ehefrau ist nach dem Tode ihres Mannes Inhaberin der elterlichen Gewalt, also
nunmehr Familienhaupt.

Richtig ist, daß der Antrag des Ehemannes durch seinen Tod nicht ohne weiteres 
beseitigt wird; jedoch ist eine ersatzweise Aushändigung an die Ehefrau für den Erwerb 
der Staatsangehörigkeit der Hinterbliebenen nicht ausreichend, weil es nach dem Tode 
des Ehemannes der Frau nicht mehr möglich ist, die ihr ersatzweise ausgehändigte 
Urkunde in den Besitz desjenigen zu bringen, von dessen Staatsangehörigkeitserwerb 
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ihr und ihrer Kinder Erwerb der Staatsangehörigkeit abhängt. Die Staatsangehörigkeit 
auf seiten der in der Urkunde genannten Ehefrau und Kinder ist nämlich eine 
unselbständige und abgeleitete in dem Sinne, daß sie nur deshalb verliehen wird, weil 
der Ehemann und Vater aufgenommen (eingebürgert) wird. Der Erwerb der 
Staatsangehörigkeit beruht nicht auf einer Vertretung der Ehefrau und Kinder durch den
Vater, sie tritt vielmehr kraft Gesetzes (ipso jure) infolge der Aufnahme (Einbürgerung) 
des Ehemannes (Vaters) ein, die diesem auf Grund eines von ihm für seine Person 
gestellten Antrages verliehen wird (vergl. Reger, Entscheidungen der Gerichte und 
Verwaltungsbehörden, Bd. 36, H. 2, S. 279). Das Gesetz bringt diesen Gedanken dadurch 
zum Ausdruck, daß es sagt: Die Aufnahme oder Einbürgerung erstreckt sich zugleich auf 
die Ehefrau und Kinder. Kann aber der Ehemann nach seinem Tode die 
Staatsangehörigkeit für seine Person nicht mehr erwerben, so können auch die zu 3 und 
4 genannten Gründe nicht als stichhaltig angesehen werden. Die Witwe muß, wenn sie 
für sich und ihre Kinder die Staatsangehörigkeit erwerben will, einen neuen Antrag als 
nunmehriges Familienhaupt stellen.
Da der Aushändigung der Verleihungsurkunde große Bedeutung beikommt, insofern als 
davon nicht nur die Wirksamkeit der Verleihung überhaupt, sondern auch der Zeitpunkt 
abhängt, von dem ab die Verleihung gilt, aber weder vom Gesetz selbst noch von den 
Bundesregierungen Ausführungsvorschriften über die Art und Form der Aushändigung 
erlassen sind, so dürfte es nicht unangebracht sein, bei dieser Gelegenheit kurz darauf 
hinzuweisen, wie am zweckmäßigsten Einbürgerungs- oder Aufnahmeanträge der 
Kriegsteilnehmer zu erledigen sind. Schon im Interesse schneller Erledigung erscheint es 
wünschenswert, die antragstellenden Kriegsteilnehmer zu veranlassen, eine am Ort der 
zuständigen Verwaltungsbehörde wohnhafte, geeignete Person mit weitgehenden 
Vollmachten zur Antragstellung, Beibringung der notwendigen Unterlagen und 
Entgegennahme der Verleihungsurkunde zu versehen. Es können dann leichter 
mündliche Rücksprachen zur Aufklärung des Sachverhalts und Herbeischaffung der 
nötigen Urkunden bewerkstelligt werden. Ist die Verleihungsurkunde an den 
Bevollmächtigten ausgehändigt, so kann der Bevollmächtigte oder besser noch die 
Behörde selbst dem Aufgenommenen (Eingebürgerten) einfach Nachricht von der 
vollzogenen Verleihung geben. Dies empfiehlt sich schon um deswillen, weil bei 
etwaigem vorherigen Ableben des Empfängers die Nachricht mit dem Vermerk der 
Unbestellbarkeit zurückkommt und dadurch die Behörde auf die Möglichkeit der 
Unwirksamkeit hingewiesen wird und nachforschen kann. Die Aushändigung der 
Urkunde an eine bevollmächtigte Ersatzperson hat aber außerdem den Vorteil, daß dem 
Verlust der Urkunde vorgebeugt wird. Stellt aber ein Kriegsteilnehmer den Antrag 
selbst, ohne gewillt oder in der Lage zu sein, einen geeigneten Bevollmächtigten zur 
ersatzweisen Aushändigung zu benennen, so dürfte es sich empfehlen, das zuständige 
Militärgericht zu ersuchen, die Urkunde dem Antragsteller auszuhändigen, 
Bescheinigung über die Zeit der Aushändigung (vergl. Oben) zu erteilen und den 
Aufgenommenen (Eingebürgerten) gleichzeitig darauf hinzuweisen, daß es zweckmäßig 
sei, die Verleihungsurkunde einem Angehörigen oder einer sonstigen 
vertrauenswürdigen Person zur Aufbewahrung zu übergeben, damit sie nicht verloren 
geht oder in falsche Hände gerät, die Mißbrauch damit treiben können. Im übrigen, d. h. 
abgesehen von Kriegsteilnehmern, ist in gegenwärtiger Zeit namentlich bei der 
ersatzweisen Behändigung von Einbürgerungsurkunden besondere Sorgfalt geboten. 
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Sie sollte nach Möglichkeit von den Behörden vermieden und auf unmittelbare 
Behändigung gesehen werden.
Bemerkenswert ist nach dieser Richtung der Erlaß des preußischen Ministers des Innern 
vom 6. März 1916. Wegen seiner Wichtigkeit mag er hier im Wortlaut wiedergegeben 
werden:
„Zum Zwecke der Erschwerung einer mißbräuchlichen Verwendung von 
Staatsangehörigkeitsausweisen und Heimatscheinen ordne ich hiermit unter 
Abänderung bzw. Ergänzung der Ziffer III und VII des Runderlasses vom 12. Januar 1914 
– IV c. 2592; MinBl. S. 78 – folgendes an:
Staatsangehörigkeitsausweise und Heimatscheine müssen bis auf weiteres auf der 
Rückseite mit einer Personalbeschreibung und mit einer Photographie des Inhabers aus 
neuester Zeit mit dessen eigenhändiger Unterschrift unter der Photographie, sowie mit 
einer Bescheinigung der aushändigenden Dienststelle dahin versehen sein, daß der 
Inhaber die durch die Photographie dargestellte Person ist und die darunter befindliche 
Unterschrift eigenhändig vollzogen hat. Heimatscheine haben auf der ersten Seite 
außerdem auch künftig die eigenhändige Unterschrift des Inhabers zu enthalten.
Von den Familienangehörigen des Inhabers dürfen Kinder auf der Rückseite der 
Staatsangehörigkeitsausweise und in den Heimatschein bis auf weiteres in der Regel nur 
insoweit vermerkt werden, als sie das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
während für ältere Kinder besondere Staatsangehörigkeitsausweise und 
Heimatscheinen bis auf weiteres in der Regel nur insoweit vermerkt werden, merkten 
Familienangehörigen ist ebenfalls eine Personalbeschreibung und eine bescheinigte 
Photographie mit Unterschrift erforderlich, bei Kindern jedoch nur insoweit, als sie das 
12. Lebensjahr bereits vollendet haben.
Die obige Anordnung zwingt zu einer persönlichen Behändigung der 
Staatsangehörigkeitsausweise und der Heimatscheine für im Inlande wohnende 
Staatsangehörige durch die inländischen Behörden. Heimatscheine für im Auslande – 
auch in der Schweiz – lebende Personen dürfen einstweilen ohne Ausnahme nur durch 
Vermittlung der betreffenden deutschen Konsulate ausgehändigt werden.
Diese sind in jedem einzelnen Falle zu ersuchen, bei der Aushändigung der Scheine, die 
gleichfalls nur an die Inhaber persönlich wird erfolgen dürfen, nach dem vorstehenden 
zu verfahren. Überdrucke für die Landräte, die Vorsteher der Stadtkreise und sämtliche 
Polizeibehörden sind beigefügt. Im Auftrage: von Jarotzky.“
Eine sinngemäße Anwendung dieser Anweisung würde sich auch für die Behändigung 
von Einbürgerungs- und Aufnahmeurkunden empfehlen.

*¹ Siehe Fotokopien.






























































